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118.	 �Satzung für Pfarrgemeinderäte der Erzdiözese München 
und Freising

§ 1  
Pfarrgemeinderat

Der Pfarrgemeinderat ist das vom Erzbischof anerkannte Organ im Sinne des 
Konzilsdekrets über das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordinierung des Lai-
enapostolats in der Pfarrgemeinde und zur Förderung der apostolischen Tätig-
keit der Pfarrgemeinde. In sinngemäßer Anwendung des Konzilsdekrets über 
die Hirtenaufgabe der Bischöfe (Nr. 27) ist er zugleich das vom Erzbischof ein-
gesetzte Organ zur Beratung pastoraler Fragen in der Pfarrgemeinde.

§ 2  
Aufgaben

1)	� Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau einer lebendigen Pfarrgemeinde 
und der Verwirklichung des Heils- und Weltauftrages der Kirche. Aufgabe 
des Pfarrgemeinderates ist es, in allen Fragen, die die Pfarrgemeinde be-
treffen, je nach Fachbereichen und unter Beachtung diözesaner Regelun-
gen beratend mitzuwirken oder zu beschließen.

2)	� Als Organ des Laienapostolats wird der Pfarrgemeinderat unbeschadet 
der Eigenständigkeit der Gruppen und Verbände in der Pfarrgemeinde in 
eigener Verantwortung tätig. Als Organ zur Beratung pastoraler Fragen 
berät und unterstützt der Pfarrgemeinderat den Pfarrer bzw. den vom Erz-
bischof an seiner Stelle bestimmten Leiter der Pfarrei1, dem unter der Au-
torität des Erzbischofs die Seelsorge als Dienst der Lehre, der Heiligung 
und der Leitung der Pfarrgemeinde anvertraut ist (Christus Dominus 30).

3)	� Die Aufgaben des Pfarrgemeinderates bestehen vor allem darin, 

	 a)	� das Bewusstsein für die Mitverantwortung in der Pfarrgemeinde zu 
wecken und die ehrenamtliche Mitarbeit zu aktivieren, insbesondere

		  –	� Pfarrgemeindemitglieder für Dienste der Glaubensweitergabe zu 
gewinnen und für ihre Befähigung mitzusorgen,

		  –	� Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung der Gottesdiens-
te und die lebendige Teilnahme der ganzen Pfarrgemeinde an 
den liturgischen Feiern einzubringen,

1	� Im Folgenden sowie in der Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat und in der Geschäfts-
ordnung für den Pfarrgemeinderat wird wegen der besseren Lesbarkeit nur noch der 
Begriff Pfarrer verwendet.
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	 b)	� den diakonischen Dienst im karitativen und sozialen Bereich zu för-
dern und die besondere Lebenssituation der verschiedenen Gruppen 
und Generationen in der Pfarrgemeinde zu sehen, ihr in der Pfarr
gemeindearbeit gerecht zu werden und seelsorgliche Hilfe zu ermög-
lichen sowie Kontakt zu denen, die dem Pfarrgemeindeleben fern
stehen, aufzunehmen,

	 c)	� gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklungen und Pro-
bleme zu beobachten, zu überdenken und sachgerechte Vorschläge 
einzubringen sowie entsprechende Maßnahmen zu beschließen,

	 d)	� katholische Organisationen, Einrichtungen und freie Initiativen unter 
Wahrung ihrer Eigenständigkeit zu fördern und im Dialog mit ihnen 
und anderen Gruppen in der Pfarrgemeinde Aufgaben und Dienste 
aufeinander abzustimmen,

	 e)	� die ökumenische Zusammenarbeit zu suchen und auszubauen,

	 f)	� für die Verwirklichung der anstehenden Aufgaben eine Rangordnung 
aufzustellen und im Rahmen seines Auftrages Maßnahmen durchzu-
führen und gegebenenfalls notwendige Einrichtungen zu schaffen, 
falls kein anderer Träger zu finden ist,

	 g)	� die Pfarrgemeinde regelmäßig durch schriftliche und mündliche Infor-
mationen über die Arbeit und Entwicklungen in der Pfarrgemeinde zu 
unterrichten,

	 h)	� rechtzeitig für den Haushaltsplan der Kirchenverwaltung einen eige-
nen Pfarrgemeinderatshaushalt zu erstellen und in die Beratungen 
einzubringen,

	 i)	� vor Verabschiedung des Haushaltsplanes durch die Kirchenverwal-
tung eine Stellungnahme dazu abzugeben,

	 j)	� dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse der übergeordneten Gremien 
durchgeführt werden,

	 k)	� vor Besetzung der Pfarrstelle den Erzbischof über die örtliche Situa
tion und die besonderen Bedürfnisse der Pfarrgemeinde zu unter
richten.

4)	� Soweit eine Pfarrei einem Pfarrverband angehört, gelten für die Auf
gabenteilung zwischen Pfarrgemeinderat und Pfarrverbandsrat die Re
gelungen in der jeweils gültigen Satzung für Pfarrverbandsräte. Neben 
der rein pfarreibezogenen selbstständigen Aufgabenerledigung durch den 
Pfarrgemeinderat hat jeder Pfarrgemeinderat durch intensive Mitarbeit im 
Pfarrverbandsrat und durch Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinderäten 
der Pfarrverbandspfarreien für eine sachgerechte Erfüllung der übertrage-
nen Aufgaben Sorge zu tragen.
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§ 3  
Mitglieder

1)	� Dem Pfarrgemeinderat gehören an:

	 a)	� der Pfarrer,

	 b)	� eine weitere vom Pfarrer bestimmte und beauftragte Person aus dem 
Kreis der für die Seelsorge in der Pfarrei gegebenenfalls für den Pfarr-
verband angewiesenen pastoralen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen,

	 c)	� der/die für den Pfarrverband angestellte Verwaltungsleiter/Verwal-
tungsleiterin mit beratender Stimme,

	 d)	� die gemäß der Wahlordnung für den Pfarrgemeinderat gewählten Mit-
glieder,

	 e)	� weitere hinzugewählte Mitglieder,

	 f)	� die Vorsitzenden der vom Pfarrgemeinderat eingerichteten Sachbe-
reichsgremien und die Sachbeauftragten jeweils mit beratender Stim-
me.

2)	� Die Mitglieder nach Absatz 1a) und b sind Mitglieder mit allen Rechten und 
Pflichten. Gegebenenfalls vertreten sich insofern diese Mitglieder auch 
gegenseitig, jedoch ohne zusätzliches Stimmrecht.

3)	� Zu Fachthemen ist eine mit dem Thema betraute Person aus dem Kreis 
der für die Seelsorge in der Pfarrei gegebenenfalls für den Pfarrverband 
angewiesenen pastoralen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit beratender 
Stimme einzuladen.

4)	� Ein Mitglied der Kirchenverwaltung, das von dieser bestimmt wird, 
ist zu den Sitzungen des Pfarrgemeinderates als Gast mit dem Recht 
der Meinungsäußerung einzuladen (vgl. Artikel 24 Absatz 2 der Ord-
nung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen  
(KiStiftO) in der Fassung vom 01.01.2012).

5)	� Die Amtsperiode des Pfarrgemeinderates beträgt vier Jahre. Die Amtszeit 
der Pfarrgemeinderäte beginnt mit der konstituierenden Sitzung des Pfarr-
gemeinderates bzw. mit der Rechtswirksamkeit der jeweiligen Hinzuwahl 
und endet mit dem Beginn der konstituierenden Sitzung des neu gewähl-
ten Pfarrgemeinderates gemäß § 4 Absatz 2 dieser Satzung.

6)	� Bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen kann ein Mitglied aus dem 
Pfarrgemeinderat ausgeschlossen werden. Der Ausschluss erfolgt auf 
Antrag des Pfarrgemeinderates oder des Pfarrers durch den Erzbischof, 
nachdem die zuständige Schiedsstelle die Sach- und Rechtslage mit 
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dem auszuschließenden Mitglied und Vertretern/Vertreterinnen des Pfarr
gemeinderates erörtert hat.

7)	� Scheiden mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder des Pfarrgemein-
derates durch Rücktritt gleichzeitig oder in engem zeitlichem Zusammen-
hang vor Ablauf von drei Viertel der Amtszeit aus dem Pfarrgemeinderat 
aus, sind innerhalb von drei Monaten Nachwahlen für den Rest der Amts-
zeit durchzuführen in entsprechender Anwendung der Bestimmungen der 
Rechtsgrundlagen (einschließlich Wahlordnung) für Pfarrgemeinderäte.

8)	� Ist nach Meinung der Mehrheit des Pfarrgemeinderates oder des Pfarrers 
eine gedeihliche Zusammenarbeit nicht mehr gegeben, soll die zuständi-
ge Schiedsstelle angerufen werden. Gelingt es dieser nicht, eine Einigung 
herbeizuführen, verfügt der Erzbischof die erforderlichen Maßnahmen. Er 
kann auch Neuwahlen anordnen.

§ 4  
Konstituierung

1)	� Der Pfarrer lädt die Mitglieder laut § 3 Absatz 1a bis d zu einer Sitzung ein, 
die spätestens drei Wochen nach der Wahl stattfindet. In dieser Sitzung 
werden in der Regel die weiteren Mitglieder hinzugewählt.

2)	� Bis zum Ablauf von weiteren zwei Wochen findet die konstituierende 
Sitzung statt, zu der der Pfarrer alle Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
einlädt. Bis zur Wahl des/der Vorsitzenden leitet der Pfarrer die Sitzung. 
Bei dieser Sitzung werden in der Regel die Wahlen nach § 5 durchgeführt.

§ 5  
Wahlen

Der Pfarrgemeinderat wählt:

	 a)	� den Vorsitzenden/die Vorsitzende und seinen/ihren Stellvertreter/seine/
ihre Stellvertreterin,

	 b)	� den Schriftführer/die Schriftführerin,

	 c)	� gegebenenfalls den Sprecher/die Sprecherin für den Pfarrverbands-
rat,

	 d)	� die weiteren Delegierten des Pfarrgemeinderates im Pfarrverbands-
rat,

	 e)	� gegebenenfalls den ständigen Vertreter/die ständige Vertreterin des/
der Vorsitzenden im Dekanatsrat,
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	 f)	� den weiteren Delegierten/die weitere Delegierte des Pfarrgemeinde-
rates für den Dekanatsrat,

	 g)	� die Vertreter/Vertreterinnen der Pfarrgemeinde in sonstige pfarrliche 
und überpfarrliche Gremien und Einrichtungen.

Für die Positionen von a) bis f) sind nur Mitglieder des Pfarrgemeinderates nach 
§ 3 Absatz 1d und 1e wählbar. Näheres zu den Wahlen und ihrer Durchführung 
regelt die Geschäftsordnung für den Pfarrgemeinderat.

§ 6  
Einführung des Pfarrgemeinderates in die Pfarrgemeinde

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates sind vom Pfarrer alsbald in geeigneter 
Weise vor der Pfarrgemeinde in ihr Amt einzuführen.

§ 7  
Sitzungen

1)	� Der Pfarrgemeinderat tritt in der Regel mindestens einmal im Vierteljahr 
zusammen. Ist eine Pfarrei in einem Pfarrverband, dessen Pfarrverbands-
rat sich aus allen Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte konstituiert hat (ge-
mäß § 3 Absatz 6 der Satzung für Pfarrverbandsräte), richtet sich die 
Sitzungshäufigkeit des Pfarrgemeinderates vor allem danach, ob Fragen 
und Themen der Pfarrgemeinde selbst oder die Zuarbeit der Pfarrgemein-
de zum Pfarrverbandsrat eine Sitzung erfordern.

2)	� Der Pfarrgemeinderat muss in angemessener Frist, spätestens innerhalb 
von vier Wochen, einberufen werden, wenn ein Mitglied des Vorstandes 
oder ein Drittel der Mitglieder des Pfarrgemeinderates dies verlangt.

3)	� Die Sitzungen des Pfarrgemeinderates sind grundsätzlich öffentlich. Der 
Pfarrgemeinderat tagt in nicht öffentlicher Sitzung, wenn Personalangele-
genheiten beraten werden oder wenn der Pfarrgemeinderat in begründe-
ten Ausnahmefällen beschließt, in nicht öffentlicher Sitzung zu tagen. Tagt 
der Pfarrgemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung, gilt Verschwiegenheits-
pflicht.
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§ 8  
Beschlussfassung

1)	� Der Pfarrgemeinderat fasst seine Beschlüsse in der Regel in der Pfarr-
gemeinderatssitzung. Beschlüsse können in begründeten Einzelfällen und 
bei besonderer Eilbedürftigkeit außerhalb von Sitzungen gefasst werden, 
wenn sämtliche stimmberechtigte Mitglieder des Pfarrgemeinderates an 
dem Beschlussverfahren beteiligt werden. Eine solche Beschlussfassung 
kann jedoch nicht stattfinden, wenn drei Mitglieder des Pfarrgemeinde
rates dem Umlaufverfahren schriftlich widersprechen.

2)	� Der entsprechend der Geschäftsordnung eingeladene Pfarrgemeinderat 
ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglie-
der. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden als nicht gültige Stimmen 
behandelt.

3)	� Der Pfarrgemeinderat gibt sich eine Geschäftsordnung. Beschließt er 
keine Geschäftsordnung, gilt die Mustergeschäftsordnung für den Pfarr-
gemeinderat in ihrer jeweils gültigen Fassung.

4)	� Beschlüsse, die der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre oder dem 
allgemeinen oder diözesanen Kirchenrecht widersprechen, können nicht 
gefasst werden. In Zweifelsfällen entscheidet der Erzbischof unter Angabe 
der Gründe.

5)	� a)	� Erklärt der bei der Sitzung anwesende Pfarrer förmlich aufgrund der 
durch sein Amt gegebenen pastoralen Verantwortung und unter An-
gabe der Gründe, dass er gegen einen Antrag stimmen muss, so ist 
in dieser Sitzung eine Beschlussfassung nicht möglich. Das gleiche 
Recht steht für die Bereiche Gottesdienst, Sakramente und Verkündi-
gung gegebenenfalls dem priesterlichen Leiter der Seelsorge zu.

	 b)	� Ist der Pfarrer bei einer Pfarrgemeinderatssitzung nicht anwesend, 
kann er bis spätestens 14 Tage nach Versand des Protokolls gemäß 
§ 12 Absatz 1 und 2 sein Vetorecht ausüben. Erklärt dann der Pfarrer 
förmlich, einem Antrag und gegebenenfalls einem dazu gefassten Be-
schluss mit der Begründung nach vorstehendem Buchstaben a) nicht 
zustimmen zu können, gilt ein solcher Beschluss als nicht wirksam 
zustande gekommen.

	 c)	� Die vom Vetorecht gemäß a) und b) betroffenen Fragen sind im Pfarr-
gemeinderat in angemessener Frist erneut zu beraten. Kommt auch 
hier eine Einigung nicht zustande, soll die zuständige Schiedsstelle 
angerufen werden.
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§ 9  
Vorstand

1)	� Der Pfarrgemeinderat bildet einen Vorstand. Dieser besteht aus

	 a)	� dem/der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates, dem/der stellver
tretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer/der Schriftführerin, ge
gebenenfalls dem/der gewählten Sprecher/Sprecherin für den Pfarr-
verbandsrat und gegebenenfalls dem/der ständigen Vertreter/Vertre-
terin des/der Vorsitzenden im Dekanatsrat,

	 b)	� dem Pfarrer und der vom Pfarrer nach § 3 Absatz 1b beauftragten 
Person.

2)	� Der/Die Vorsitzende bereitet mit dem übrigen Vorstand die Sitzungen des 
Pfarrgemeinderates vor. Er/Sie beruft die Sitzungen des Pfarrgemeindera-
tes unter Angabe der Tagesordnung ein und leitet sie. Der/Die Vorsitzende 
kann sich von seinem/ihrem Stellvertreter/seiner/ihrer Stellvertreterin ver-
treten lassen.

3)	� Der/Die Vorsitzende hat insbesondere für eine lebendige zeitnahe Arbeit 
des Pfarrgemeinderates in den Bereichen des Weltdienstes zu sorgen. Er/
Sie vertritt den Pfarrgemeinderat nach außen.

4)	� Der/Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, im Verhinderungsfalle des-
sen Stellvertreter/deren Stellvertreterin, ist zu den Sitzungen der Kirchen-
verwaltung jeweils als Gast mit dem Recht der Meinungsäußerung einzu-
laden, falls er/sie ihr nicht schon als Mitglied angehört (Artikel 24 Absatz 3 
KiStiftO).

§ 10  
Haushaltsplanung

1)	� Vor Verabschiedung des Haushaltsplanes für die Pfarrgemeinde ist der 
Pfarrgemeinderat verpflichtet, eine Stellungnahme gegenüber der Kir-
chenverwaltung zum Haushaltsentwurf abzugeben. Die Kirchenverwal-
tung kann den darin enthaltenen Änderungsvorschlägen entsprechen 
oder den Haushaltsplan unverändert beschließen und mit der Stellung-
nahme des Pfarrgemeinderates der kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde 
vorlegen (Artikel 26 Absatz 9 KiStiftO).

2)	� Rechtzeitig zu den Beratungen des Haushaltes der Kirchenstiftung erstellt 
der Pfarrgemeinderat seinen eigenen Haushaltsplan unter Berücksich
tigung seiner laufenden Aufgaben und der geplanten Vorhaben für das 
folgende Haushaltsjahr.
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§ 11  
Sachbeauftragte und Sachbereichsgremien

1)	� Für die Sachbereiche, die einer kontinuierlichen Beobachtung und ständi-
gen Mitarbeit des Pfarrgemeinderates bedürfen, kann der Pfarrgemeinde-
rat Sachbereichsgremien bilden, Sachbeauftragte bestellen oder andere 
Formen der Zusammenarbeit wählen.

2)	� Die Sachbeauftragten und Sachbereichsgremien haben die Aufgabe, in 
ihrem jeweiligen Sachbereich die Entwicklung zu beobachten, den Pfarr-
gemeinderat, Einrichtungen der Pfarrgemeinde und die in dem jeweiligen 
Sachbereich tätigen Verbände und Institutionen zu beraten sowie Maß-
nahmen, für die kein Träger vorhanden ist, selbstständig im Einvernehmen 
mit dem Pfarrgemeinderat durchzuführen. Erklärungen und Verlautbarun-
gen an die Öffentlichkeit bedürfen der Zustimmung des Vorstandes des 
Pfarrgemeinderates.

3)	� Mitglieder in diesen Sachbereichsgremien, aber auch in anderen vom 
Pfarrgemeinderat benützten Formen der Zusammenarbeit und Sachbe-
auftragte müssen nicht Mitglieder des Pfarrgemeinderates sein.

§ 12  
Protokollführung

1)	� Über die Beratungen und Beschlüsse des Pfarrgemeinderates und des 
Vorstandes ist jeweils zeitnah ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das von 
dem/der jeweiligen Vorsitzenden und dem/der jeweiligen Protokollführer/
Protokollführerin zu unterschreiben ist und das unverzüglich allen Mitglie-
dern des jeweiligen Organs zugeleitet werden muss.

2)	� Einsprüche gegen das Protokoll sind dem/der Vorsitzenden und dem 
Schriftführer/der Schriftführerin innerhalb von zwei Wochen nach Versand 
schriftlich zuzuleiten. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Einspruch, gilt das 
Protokoll als genehmigt. Einsprüche werden in der nächsten Sitzung des 
Pfarrgemeinderates behandelt.

3)	� Die Ergebnisse jeder Pfarrgemeinderatssitzung sind nach der Genehmi-
gung des Protokolls der Pfarrgemeinde umgehend bekannt zu machen, in 
der Regel durch Aushang.

4)	� Die Protokolle über die Sitzungen des Pfarrgemeinderates gehören zu den 
amtlichen Akten und sind im Pfarrarchiv aufzubewahren.
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§ 13  
Pfarrversammlung

1)	� Der Pfarrgemeinderat lädt einmal im Jahr die Pfarrgemeinde zu einer 
Pfarrversammlung ein.

2)	� Aufgabe der Pfarrversammlung ist es,

	 a)	� den Tätigkeitsbericht des Pfarrgemeinderates entgegenzunehmen,

	 b)	� Fragen des kirchlichen und öffentlichen Lebens zu erörtern,

	 c)	� dem Pfarrgemeinderat Anregungen und Vorschläge für seine Arbeit 
zu geben.

§ 14  
Aufwendungen

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates sowie die Mitglieder der Sachbereichs-
gremien haben Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen, die ihnen bei der 
Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben entstehen.

§ 15  
Schiedsverfahren

Die Aufgaben der Schiedsstelle nach § 3 Absatz 6 und 8 und § 8 Absatz 5c 
nimmt der Geschäftsführende Vorstand des Diözesanrates wahr.

Die Satzung für Pfarrgemeinderäte in der Fassung vom 1. Juli 2013 wurde von 
der Vollversammlung des Diözesanrates am 18. März 2017 geändert. Auf der 
Grundlage dieser Änderungsbeschlüsse wird diese Satzung für Pfarrgemein-
deräte in der vorliegenden Form mit Wirkung vom 1. Juli 2017 in Kraft gesetzt.

München, den 28. Juni 2017

Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und Freising




